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1. Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Neuried plant in der Gemarkung Altenheim die Aufstel lung 

des Bebauungsplanes „4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache 

Süd". Um die bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der 

Nachbarschaft des Plangebietes vor schädl ichen Geräuscheinwirkungen zu 

schützen, soll die Festsetzungen von Geräuschkontingenten nach DIN 

45691 erfolgen.  

 

In der auszuarbeitenden schal ltechnischen Immissionsprognose sind für das 

Plangebiet Emissionskontingente (LE K) nach DIN 45691 zu definieren. Die 

LE K  innerhalb des Plangebietes sind so festzusetzen, dass in der Nachbar-

schaft an den nächstgelegenen Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen 

nach DIN 4109-1, 2018 Nummer 3.1.6 die dort geltenden Immissionsr icht-

werte der TALärm nicht überschr it ten werden. Zu beachten sind die beste-

henden gewerblich genutzten Flächen im Bebauungsplan „Obere Schaf la-

che“ und der Automarkt Neuried nördlich der Kehler Straße sowie die weiter 

als Gewerbef läche bestehenden Bereiche des „Gewerbe- und Sondergebie-

tes Schaf lache Süd“ der Gemarkung Altenheim als auch das in Aufstellung 

befindl iche Plangebiet „Gewerbegebiet Schaflache Süd - Erweiterung", Ge-

markung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried. Die aus schal ltechnischer 

Sicht immissionsrelevante Vorbelastung der bestehenden Gewebeflächen 

im Umfeld des Plangebietes wird bei der Festlegung der Emissionskont in-

gente innerhalb des Plangebietes berücksicht igt.  

 

Die Festsetzung von Emissionskont ingenten innerhalb des Plangebietes 

wird gewählt,  da die zukünft ige Nutzung des Plangebietes aus schal ltechni-

scher Sicht,  d. h.,  mit den sich aus der Bebauung ergebenden Abschirmun-

gen und Reflexionen, z. Zt. nicht bekannt ist bzw. eine von der Nutzung des 

Gewerbegebietes unabhängige Aussage zur Gewerbelärmeinwirkung auf die 

Nachbarschaft getroffen werden soll,  d ie auch in Zukunft Bestand haben 

sol l.  Um der Entwicklung des Plangebietes jetzt und in Zukunft  entsprechen-

den Spielraum zu geben, werden nachfolgend al lgemeine Festsetzungen ge-

troffen. Die bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der 

Nachbarschaft (westl ich des Ahornwegs und südlich der Kehler  Straße) wird 

mit der Festsetzung von Emissionskontingenten innerhalb des Plangebietes 

„Gewerbe und Sondergebiet Schaflache Süd", Gemarkung Altenheim,  
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Gemeinde 77743 Neuried vor unzulässigen Geräuschimmissionen ge-

schützt.  Des Weiteren ist eine aus schal ltechnischer, immissionsschutz-

rechtl icher Sicht geordnete Entwicklung des Plangebietes sichergestel lt .  

 

Innerhalb des Plangebietes „4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet 

Schaf lache Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neur ied gelten 

für die ansiedlungswil l igen Betr iebe die Anforderungen der TALärm. Bei der 

Ausführungsplanung der ansiedlungswil l igen Gewerbebetr iebe sind die s ich 

aus der Festsetzung der Emissionskont ingente und der Grundstücksgröße 

ergebenden Immissionskontingente an der Bebauung mit schutzbedürft igen 

Räumen in der Nachbarschaft einzuhalten und rechnerisch nachzuweisen. 

Als schallpegelmindernd können bei dieser Ausbreitungsrechnung nach DIN 

9613-2  im Zuge der Objektgenehmigung der Geländever lauf,  bestehende 

Gebäude und Schal lschirme etc. unter Beachtung der TALärm und der DIN 

9613-2 berücksicht igt werden. 

 

 

2. Örtliche Situation 

 

Das Plangebiet „4. Änderung Gewerbe und Sondergebiet Schaflache Süd", 

Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried l iegt öst l ich und nordöst-

l ich der direkt angrenzenden bestehenden Bebauung, siehe Anlage 1.1 .  Die 

weitere Umgebung ist in dem Ausschnit t  der Katasterpläne in der Anlage 

1.2  dargestel lt .   

 

Im Westen, Automarkt Neur ied, und Südwesten, Bebauungsplan „Obere 

Schaf lache“ sowie mit dem Plangebiet „Gewerbegebiet Schaf lache Süd - Er-

weiterung" im Osten des Plangebietes und die bestehenden als GE gekenn-

zeichneten Flächen in dem Bebauungsplangebiet „Gewerbe und Sonderge-

biet Schaf lache Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neur ied 

grenzen bestehende bzw. als Vorbelastung zu berücksicht igende gewerbl i-

che genutzte Flächen an.  

 

Die bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbar-

schaft west l ich des Ahornwegs und südl ich der Kehler Straße sowie die die 

schutzbedürft ige Bebauung innerhalb des Plangebietes „Gewerbegebiet  

Schaf lache Süd - Erweiterung" s ind die nächstgelegenen bestehenden bzw.  
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geplanten Wohn- und Bürogebäudegebäude in der Nachbarschaft des Plan-

gebietes. Im Süden und Norden des Plangebietes grenzen landwirtschaft l ich 

genutzte Flächen an das Plangebiet an.  

 

Die gewählten Immissionsorte und deren Gebietseinstufung nach BauNVO 

werden unter Nummer 3.3 dieser Immissionsprognose aufgeführt.  Der Ge-

ländever lauf innerhalb und außerhalb des Plangebietes ist aus schalltech-

nischer Sicht als eben zu bezeichnen.  

 

 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1 Planungsunterlagen 

 

Der Immissionsprognose l iegen folgende Unterlagen zu Grunde: 

 

-  Entwurf Bebauungsplan „4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet Schaf-

lache Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried, siehe An-

lage 1.1   

 
-  Ausschnit t  aus dem Katasterplan, LUBW, siehe Anlage 1.2   

 
-  Rechtkräft iger Bebauungsplan „Gewerbe- und Sondergebiet Schaf lache 

Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried, siehe Anlage 1.3   

 
-  Rechtkräft iger Bebauungsplan „Obere Schaf lache", Gemarkung Alten-

heim, Gemeinde 77743 Neuried, siehe Anlage 1.4   

 
-  Rechtkräft iger Bebauungsplan „Untere Schaflache II I" ,  Gemarkung Alten-

heim, Gemeinde 77743 Neuried, siehe Anlage 1.5   

 
-  In Aufstel lung bef indl icher Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schaf lache 

Süd - Erweiterung",  Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried,  

siehe Anlage 1.6   

 
-  Ausschnit t  aus dem Flächennutzungsplan, siehe Anlage 1.7   
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3.2 Normen, Richtlinien und behördliche Vorschriften 

 

Für die Berechnung und Beurtei lung der Geräuschimmissionen werden fol-

gende Regelwerke herangezogen: 

 

[1] BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz, Gesetz zum Schutz 

vor schädl ichen Umwelteinwirkungen, in der letztgült i-

gen Fassung  

 

[2] BauNVO Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstü-

cke, Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I  S. 

3786), Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 I 3786  

 

[3] 16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 

(BGBl. I  S. 1036), die zuletzt durch Art ikel 1 der Ver-

ordnung vom 4. November 2020 (BGBl. I  S. 2334) ge-

ändert worden ist  

 
[4] TA Lärm Sechste Al lgemeine Verwaltungsvorschr if t  zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm), vom 26. August  

1998, Geändert durch Verwaltungsvorschrif t  vom 

01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

 
[5] 24. BImSchV  Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege 

Schal lschutzmaßnahmenverordnung), BGBL. I ,  1997, 

S.172, 1253, geändert durch Art.  3 V. 23.9.1997 I 2329 

 
[6] RLS-19 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

2019 

 
[6a] RLS-90 Richtl in ie für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

1990 

 
[7] VLärmSchR 97  Richt l in ie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-

straßen in der Baulast des Bundes, 27. Mai 1997 
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[8] DIN 18005  Tei l 1, Schal lschutz im Städtebau, Grund-lagen und 

Hinweise für die Planung, Jul i 2002 

 
[9] DIN 18005 Beiblatt  1, Schal lschutz im Städtebau, Berechnungs-

verfahren Jul i 2002, schal ltechnische Orientierungs-

werte für die städtebaul iche Planung, Mai 1987 

 
[10] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Teil  1: Mindestanforderun-

gen, Januar 2018 

 
[11] DIN 4109 Schal lschutz im Hochbau, Tei l 2: Rechnerische Nach-

weise der Erfül lung der Anforderungen, Januar 2018 

 

[12] DIN ISO  Akust ik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

 9613-2 im Freien - Tei l 2: Al lgemeines Berechnungsverfahren, 

Oktober 1999 

 

[13] DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

 

[14] VDI 2719 Schal ldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinr ich-

tung, August 1987,  

 

[15] LAI Hinweise zur Auslegung der TA Lärm (Fragen und Ant-

worten zur TA Lärm) in der Fassung des Beschlusses 

zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 

2017  
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3.3 Zuordnung der Schutzwürdigkeit,  Gebietseinstufung 

3.3.1 Immissionsrichtwerte außerhalb des Plangebietes 

 

Die gewählten Immissionsorte außerhalb des Plangebietes „4. Änderung Ge-

werbe- und Sondergebiet Schaflache Süd", Gemarkung Altenheim, Ge-

meinde 77743 Neur ied sind dem folgenden Bild 1 zu entnehmen.  

 

 
Bi ld  1 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Lage der  Immiss ionsor te  

 

Die Gebietseinstufung nach BauNVO wurde den oben unter Nummer 3.1 auf-

geführten Bebauungsplänen und dem Ausschnit t  des geltenden Flächennut-

zungsplanes entnommen. Damit ist  die immissionsschutzrechtl iche Schutz-

bedürft igkeit  der bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in 

der Nachbarschaft des Plangebietes „4. Änderung Gewerbe- und Sonderge-

biet Schaf lache Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neur ied wie  
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folgt einzustufen, womit für die Gebietseinstufung der bestehenden Bebau-

ung nach TALärm folgende Immissionsr ichtwerte (IRW) für die Beurteilung 

der Geräuscheinwirkung gewerbl icher Anlagen gelten:  

 

-  Allgemeines Wohngebiet (WA) §4 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  55 dB(A) 

 nachts =  40 dB(A) 
 

-  Mischgebiet (MI) §6 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  60 dB(A) 

 nachts =  45 dB(A) 
 

-  Gewerbegebiet (GE) §8 BauNVO 

Immissionsrichtwerte (IRW) tags =  65 dB(A) 

 nachts =  50 dB(A) 
 

Diese Immissionsrichtwerte sol len, unter Ausschöpfung al ler technisch mög-

lichen und wirtschaf t l ich sinnvol len akt iven Schal lschutzmaßnahmen, von 

den auf die Immissionsorte einwirkenden gewerbl ichen Geräuschen nicht  

überschr it ten werden. Sie kommen in den der Bauleitplanung nachfolgenden 

Objektgenehmigungsverfahren zur Anwendung, so dass eine Planung nur 

vol lz iehbar bleibt,  soweit sie im Vorgrif f  bereits diese Richtwerte angemes-

sen berücksicht igt.  

 

Die Zuordnung der Gebietseinstufung ist dem folgenden Bi ld 2 zu entneh-

men. 
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Bi ld  2 :  Ausschni t t  aus  dem d ig i ta len Geländemodel l ,  Dars te l lung der  Nutzungen,  ro t  =   

Al lgemeines Wohngebiet ,  braun =  Dor f -  /  Mischgebiet ,  grau =  Gewerbegebiet .  

 

Einzelne, kurzzeit ige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am 

Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 

dB(A) überschreiten,  was in der späteren Objektplanung nachgewiesen wer-

den muss.  

 

 

3.3.2 Digitales Geländemodell Vorbelastung 

 

Gebäude, Schal lquel len, Immissionsorte u. a. Objekte, die die Schal laus-

breitung in Bezug auf die gewählten Immissionsorte beeinf lussen, werden in 

das dreidimensionale, digital isierte Geländemodel l in Höhe und Ausdehnung 

eingefügt. Es werden im Detai l unter anderem folgende die Immissionsprog-

nose beeinf lussende Parameter berücksicht igt.  

 
-  Geländever lauf  
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-  Bodenbeschaffenheit  (absorbierend (z. B.  Straßen, Pf lasterf lächen) 

oder ref lekt ierend (z. B. Ackerf lächen)) 

-  Lage der Schal lquellen und Höhe über Grund 

-  Einwirkungsdauer der Schallquel len, Schal l leistung 

-  Lage der mögl ichen Immissionsorte an den geplanten Gebäuden mit 

schutzbedürft igen Räumen  

 
Dabei wird die Schal lausbreitung der Vorbelastung und der Einfügungsdäm-

mung akt iver Schal lschutzmaßnahmen mit der Entfernung, mit  Reflexionen 

und mit Abschirmungen berechnet.  

 

Grundlage für die Immissionsprognose ist das dreidimensionale, digital i-

sierte Geländemodel l,  das den obigen Bi ldern 1 und 2 und dem folgenden 

Bi ld 3 zu dieser Immissionsprognose entnommen werden kann. Diesen Bi l-

dern ist zu entnehmen, dass die in der Nachbarschaft des Plangebietes an-

grenzend bestehende Bebauung welche abschirmend oder ref lekt ierend 

wirkt,  in das dreidimensionale digitale Geländemodell eingearbeitet wurde.  

Der Geländever lauf  kann in dem Prognosebereich im Wesentl ichen aus 

schalltechnischer Sicht als eben bezeichnet werden. 

 

 

Bi ld  3 :  Ausschni t t  aus dem d ig i ta len Geländemodel l  
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3.3.3 Festsetzungen „Gewerbegebiet Schaflache Süd- Erweiterung" 

 

Innerhalb des in Aufstellung befindlicher Bebauungsplan „Gewerbegebiet 

Schaf lache Süd - Erweiterung", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 

Neur ied, s iehe Anlage 1.6  im Osten des hier betrachteten Plangebietes sind 

Emissionskontingente zur Beschränkung der Schal labstrahlung festgesetzt  

worden. Diese Emissionskont ingente wurden so gewählt,  dass an den maß-

geblichen Immissionsorten zur Festsetzung von Emissionskontingenten in-

nerhalb des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache 

Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neur ied der geltende Immis-

sionsrichtwert um mehr als 12 dB in der Regel um gerundet 15 dB und mehr 

unterschreitet,  s iehe folgende Tabel le 1.  

 
Tabelle 1 :  Darstellung der berechneten Immissionskontingente der im 

Bebauungsplan „Gewerbegebiet Schaflache Süd - Erweite-

rung" festgesetzten Emissionskontingente und vergleich mit  

den geltenden Immissionsrichtwerten der TA Lärm an den ge-

wählten Immissionsorten. 

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Kehler 109 !030100! 40,1 25,1 65 50 GE Gewerbe -24,9 -24,9
Schaflacher 4 !030100! 45,2 30,2 65 50 GE Gewerbe -19,8 -19,8
Schaflacher 1 !030100! 45,3 30,3 65 50 GE Gewerbe -19,7 -19,7
Kiefer 2 !030101! 40,5 25,5 60 45 MI Gewerbe -19,5 -19,5
Kehler 111 !030101! 42,8 27,8 60 45 MI Gewerbe -17,2 -17,2
Kehler F1 !030101! 45,0 30,0 60 45 MI Gewerbe -15,0 -15,0
Kehler F2 !030101! 47,6 32,6 60 45 MI Gewerbe -12,4 -12,4
Lärchen 1 !030102! 40,1 25,1 55 40 WA Gewerbe -14,9 -14,9
Lärchen 2 !030102! 40,5 25,5 55 40 WA Gewerbe -14,5 -14,5
Kiefer 1 !030102! 40,5 25,5 55 40 WA Gewerbe -14,5 -14,5

Richtwert Nutzungsart Differenz
Bezeichnung

Vorbelastung

 

 
 

3.3.4 Planwerte außerhalb des Plangebietes 

 

Ausgangssituation und Grundlagen: 

Im rechtskräft igen Bebauungsplan „Gewerbe- und Sondergebiet Schaf lache 

Süd“ s ind für die einzelnen Tei lf lächen/Gebietskategorien GE, GEe und SO 

immissionswirksame f lächenbezogene Schalleistungspegel ( IFSP) festge-

setzt.  Sie wurden in dem Schallgutachten Nr. 3800/863 des Ingenieurbüros 

für Schall-  und Wärmeschutz Wolfgang Rink vom 30. August  2005 gemäß  

der DIN ISO 9613-2 ermittelt .  Der in dem rechtskräft igen Bebauungsplan  
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„Gewerbe- und Sondergebiet Schaf lache Süd“ als eingeschränktes Gewer-

begebiet GEe gekennzeichnete west l iche Bereich ist in dem Schallgutachten 

Nr. 3800/863 des Ingenieurbüros für Schal l-  und Wärmeschutz Wolfgang 

Rink vom 30. August  2005 noch als Mischgebiet MI dargestel lt .  

 

Als Lärmvorbelastung wurden in dem Schal lgutachten Nr. 3800/863 des In-

genieurbüros für Schal l-  und Wärmeschutz Wolfgang Rink vom 30. August  

2005 das nordwest l ich gelegene, im Flächennutzungsplan als Mischgebiet  

dargestel lte, Betr iebsgelände (Automarkt Neuried) und die gewerbl ichen 

Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Obere Schaflache“ be-

rücksicht igt.  Die immissionsschutzrecht l iche Berücksicht igung erfolgte über 

die Annahme der Geräuschabstrahlung gemäß DIN 18005 für gewerbliche 

Flächen. 

 

Für den Fal l,  dass an bestimmten Einwirkungsorten durch die oben ange-

nommene Vorbelastung der vorhandenen gewerbl ichen Nutzung die gelten-

den Immissionsrichtwerte an Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen in 

der Nachbarschaft des Polargebietes „Gewerbe- und Sondergebiet Schafla-

che Süd“ bereits ausgeschöpft werden, wurde von dem Gutachter Rink bei 

der Festlegung des IFSP innerhalb des Plangebietes „Gewerbe- und Son-

dergebiet Schaf lache Süd“ das Irrelevanzkriter ium nach Nr.  3.2.1 der TA 

Lärm angewandt.  

 

Bei der Neuaufstellung des Bebauungsplanes „4. Änderung Gewerbe- und 

Sondergebiet Schaf lache Süd" ,  Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 

Neur ied wird die vorhandene Festsetzung der IFSP durch die rechtssichere 

Neufestsetzung der Emissionskontingente ersetzt.  Aus schalltechnischer, 

immissionsschutzrechtl icher Sicht stellt  d ie Neufestsetzung der Emissions-

kontingente keine Änderung der Geräuschsituat ion da sondern ist nur der 

neuen Rechenweise und damit der Rechtssicherheit  geschuldet.  

 

Vorgehensweise: 

Bei der Festsetzung der Emissionskontingente innerhalb des Plangebietes 

„4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache Süd", Gemarkung Al-

tenheim, Gemeinde 77743 Neuried muss die Vorbelastung durch die beste-

hende gewerbliche Nutzung außerhalb des Plangebietes „4. Änderung  

Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache Süd", Gemarkung Altenheim,  
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Gemeinde 77743 Neuried berücksicht igt werden. Die geltenden Immissions-

r ichtwerte müssen um die vorhandene gewerbl iche, immissionswirksame, 

schalltechnische Vorbelastung reduziert werden. Im Westen, Südwesten und 

Osten des Plangebietes befinden sich weitere gewerbl iche Nutzungen, 

 
-  Automarkt Neuried, Kehler Straße 82 

- Gewerbliche Nutzungen im Bebauungsplan (Nutzungsschablonen GE im 

Ostern der 4. Änderung) „Gewerbe- und Sondergebiet Schaf lache Süd",  

Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neur ied 

- Gewerbliche Nutzungen im Bebauungsplan „Obere Schaf lache", Gemar-

kung Altenheim, Gemeinde 77743 Neur ied 

- Gewerbliche Nutzungen im in Aufstellung bef indl ichen Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet Schaflache Süd - Erweiterung", Gemarkung Altenheim, 

Gemeinde 77743 Neuried 

 
deren Geräuschemissionen im Tag- und Nachtzeitraum als Vorbelastung be-

rücksicht igt werden müssen.  

 

Zur Festsetzung der Emissionskontingente innerhalb des Bebauungsplanes 

„4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache Süd", Gemarkung Al-

tenheim, Gemeinde 77743 Neuried wird die maximal mögl iche Vorbelastung 

aufgrund der ört l ichen Gegebenheiten ermittelt .  Hierzu werden die oben auf-

geführten gewerblich genutzten Grundstücke  

 
-  Automarkt Neuried, Kehler Straße 82 

- Gewerbliche Nutzungen im Bebauungsplan „Obere Schaf lache", Gemar-

kung Altenheim, Gemeinde 77743 Neur ied 

 
mit einem in Bezug auf die nächstgelegene Bebauung mit schutzbedürft igen 

Räumen maximalen immissionsrelevanten, f lächenbezogenen Schal l leis-

tungspegel (IFSP) belegt. Danach kann der Planwert an den maßgeblichen 

Immissionsorten im Sinne der DIN 45691, für die Geräuschkontingent ierung 

innerhalb des Plangebietes „Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache Süd" 

ermittelt  werden. Die Lage und Höhe der IFSP kann dem folgenden Bi ld 4 

entnommen werden. Die Schal lausbreitung der IFSP wird nach DIN 9613-2 

vergleichbar den Vorgaben der TALärm berechnet. Die IFSP werden in einer 

Höhe von 2 Metern über Gelände angesetzt.  Hiermit können die Schal lab-

strahlung, Ref lekt ion und Abschirmung von gewerbl ich genutzten Gebäuden  
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real itätsnaher berücksicht igt werden als bei einer Schallquel le in 0 Metern 

über Gelände wie im rechtskräft igen Bebauungsplan „Gewerbe- und Sonder-

gebiet Schaflache Süd".  

 

Bi ld  4 :  Gewerb l iche Vorbelastung.   
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Mit dieser unter Beachtung der DIN 18005-1, 2002, Nummer 5.2.3 und auf-

grund der zulässigen Wohnnutzung innerhalb des Gewerbegebietes der zu 

beachtenden Vorgabe der TALärm (Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum 

15 dB niedriger als im Tagzeitraum) gewählten Vorbelastung können die Be-

urtei lungspegel der Vorbelastung an den maßgebl ichen Immissionsorten im 

Sinne der DIN 45691, für die Geräuschkontingent ierung innerhalb des Plan-

gebietes „Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache Süd" ermittelt  werden 

 

Die Vorbelastung der Flächen innerhalb der Plangebiete 

 
-  Gewerbliche Nutzungen im Bebauungsplan (Nutzungsschablonen GE im 

Ostern der 4. Änderung) „Gewerbe- und Sondergebiet Schaf lache Süd",  

Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neur ied 

- Gewerbliche Nutzungen im in Aufstellung bef indl ichen Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet Schaflache Süd - Erweiterung", Gemarkung Altenheim, 

Gemeinde 77743 Neuried 

 
wird wie in den text l ichen Festsetzungen ausgeführt berücksicht igt.  

 

Die detail l ierte Berechnung der Vorbelastung und der Fest legung der Plan-

werte nach dem Irrelevanzkr iter ium der TA Lärm kann der folgenden Tabel le 

2 entnommen werden. 

 

Tabelle 2 :  Darstellung der berechneten Beurtei lungspegel der Vorbelas-

tung und der daraus result ierenden Planwerte  an den ge-

wählten Immissionsorten und Vergleich mit den geltenden Im-

missionsr ichtwerten der TA Lärm.  

 

ID
Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Kehler 109 !030100! 60,9 45,9 65,0 50,0 GE Gewerbe 64,4 49,4
Schaflacher 4 !030100! 55,7 40,7 65,0 50,0 GE Gewerbe 65,0 50,0
Schaflacher 1 !030100! 53,7 38,7 65,0 50,0 GE Gewerbe 65,0 50,0
Kiefer 2 !030101! 51,2 36,2 60,0 45,0 MI Gewerbe 60,0 45,0
Kehler 111 !030101! 54,9 39,9 60,0 45,0 MI Gewerbe 59,8 44,8
Kehler F1 !030101! 58,2 43,2 60,0 45,0 MI Gewerbe 57,8 42,8
Kehler F2 !030101! 58,2 43,2 60,0 45,0 MI Gewerbe 57,8 42,8
Lärchen 1 !030102! 49,7 34,7 55,0 40,0 WA Gewerbe 54,8 39,8
Lärchen 2 !030102! 50,1 35,1 55,0 40,0 WA Gewerbe 54,7 39,7
Kiefer 1 !030102! 47,6 32,6 55,0 40,0 WA Gewerbe 55,0 40,0

Richtwert Nutzungsart Planwert
Bezeichnung

Vorbelastung
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Die Planwerte nach DIN 45691 berechnen sich an den gewählten Immissi-

onsorten aus den geltenden immissionsr ichtwerten der TA Lärm nach Num-

mer 3.3.1 dieses Berichtes abzügl ich der Vorbelastung unter Beachtung von 

Nummer 3.2.1 der TA Lärm bzw. des Einwirkungsbereichs einer Anlage nach 

Nummer 2.2 der TA Lärm. 

 

Die mit den innerhalb des Plangebietes „4. Änderung Gewerbe- und Sonder-

gebiet Schaflache Süd" festzusetzenden Emissionskont ingente zuzügl ich 

der Zusatzkontingente berechneten Immissionskont ingente nach DIN 45691 

dürfen die Planwerte an den gewählten Immissionsorten der Tabel le 2 nicht 

überschreiten.  

 

Der Planwert ist  in Bezug auf das Festsetzen von Emissionskontingenten 

innerhalb eines Plangebietes vergleichbar mit dem Immissionsrichtwert  

nach TALärm in Bezug auf den gesamten Gewerbelärm. Dieser nach Tabelle 

2 berechnete Planwerte sol len von der zukünft igen gewerbl ichen Schallab-

strahlung des Plangebietes „4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet Schaf-

lache Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried nicht über-

schrit ten werden, was durch die Festsetzung von Emissionskontingenten si-

chergestel lt  wird.  

 

 

4 Geräuschkontingentierung  

 

Der Entwurf des Bebauungsplans „4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet 

Schaf lache Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried ist in An-

lage 1.1  d ieser Immissionsprognose angefügt. Innerhalb des Plangebietes 

sol len die Nutzungen nach §8 BauNVO als Gewerbegebiet (GE) und nach 

§11 BauNVO als Sondergebiet Einzelhandel (SO) festgesetzt werden. 

 

Die der Immissionsprognose zu Grunde l iegenden festzusetzenden Emissi-

onskontingente werden in ein digitales, dreidimensionales Geländemodell  

eingegeben. Mit diesem werden die von der Geräuschquel le ausgehenden 

Emissionen auf die gewählten Immissionsorte nach der Vorgabe der DIN 

45691, Vollkugelausbreitung, prognost iz iert .   
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4.1 Festsetzung Emissionskontingente  

 

Die Festsetzung von Emissionskont ingenten innerhalb des Plangebietes 

wird gewählt,  da die zukünft ige Nutzung des Plangebietes aus schal ltechni-

scher Sicht,  d. h.,  mit den sich aus der Bebauung ergebenden Abschirmun-

gen und Reflexionen, z. Zt. nicht bekannt ist bzw. eine von der Nutzung des 

Gewerbegebietes unabhängige Aussage zur Gewerbelärmeinwirkung auf die 

Nachbarschaft getrof fen werden soll,  d ie auch in Zukunft Bestand haben sol l 

und so aus schal ltechnischer, immissionsschutzrecht l icher Sicht gesunde 

Wohnverhältnisse geschaffen werden. Um der Entwicklung des Plangebietes 

jetzt und in Zukunft entsprechenden Spielraum zu geben, werden nachfol-

gend al lgemeine Festsetzungen getroffen.  

 

Die bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der Nachbar-

schaft (west l ich des Ahornwegs und südl ich der Kehler Straße, öst l ich des 

Plangebiets) wird mit  der Festsetzung von Emissionskontingenten innerhalb 

des Plangebietes „4. Änderung Gewerbe und Sondergebiet Schaflache Süd",  

Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried vor unzulässigen Geräu-

schimmissionen geschützt,  siehe Nummer 3.3ff  dieser Immissionsprognose. 

Des Weiteren ist eine aus schal ltechnischer, immissionsschutzrecht l icher 

Sicht geordnete Entwicklung des Plangebietes sichergestellt .  

 

Für die Berechnung der Emissionskont ingente ist eine ausreichende Zahl 

von geeigneten Immissionsorten außerhalb des Plangebietes so zu wählen,  

dass bei Einhaltung der Planwerte an diesen Immissionsorten auch im übr i-

gen Einwirkungsbereich des Plangebietes keine Überschreitungen von Plan-

werten oder geltenden Immissionsrichtwerten zu erwarten sind.  Die gewähl-

ten Immissionsorte sind im Bild 1 dieser Immissionsprognose dargestel lt .  

 

Die Berechnung der Immissionskontingente aufgrund der gewählten Emissi-

onskontingente wird mit dem Rechenprogramm Cadna/A durchgeführt.  

Cadna/A ist ein speziel l entwickeltes Computerprogramm zur Berechnung 

und Beurteilung von Lärmimmissionen im Freien.  

 

Die Emissionskontingente der einzelnen Tei lgebiete innerhalb des Plange-

bietes „4. Änderung Gewerbe und Sondergebiet Schaflache Süd",  
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Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried werden über ein pro-

gramminternes Optimierungsverfahren so festgelegt, dass bei Einhaltung 

der Planwerte eine höchstmögl iche Nutzung der gewerbl ich genutzten Flä-

chen innerhalb des Plangebietes „4. Änderung Gewerbe und Sondergebiet 

Schaf lache Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neur ied aus 

schalltechnischer Sicht mögl ich ist.   

 

Die Emissionskontingente (LE K , i) s ind für al le Tei lf lächen i in ganzen Dezibel 

so festzulegen, dass an keinem der untersuchten Immissionsorte j  der Plan-

wert (LP l , i) durch die energet ische Summe der Immissionskontingente (L IK i , j)  

al ler Tei lf lächen i unzulässig überschr it ten wird, d. h.,  

 

 10 lg 
  dB/LL1,0

i

j,ii,EK10


 dB ≤ LP l , j  

mit  

 ΔL i , j  = - 10 lg (S i / (4 πs 2
j,i ))  dB 

 
mit  

 S i  = Größe der Tei lf läche [m²] 

 
 s i , j  = Abstand des Schwerpunktes der Tei lf läche zum Immissionsort  

[m] 

 
Das zulässige, von dem zukünft igen Betr ieb innerhalb des Plangebietes ein-

zuhaltende Immissionskont ingent (L IK)  berechnet s ich an den gewählten Im-

missionsorten über die Grundstücksgröße, dem horizontalen Abstand des 

Tei lf lächenschwerpunktes zum maßgeblichen Immissionsort und das festge-

setzte Emissionskontingent (LE K)  nach DIN 45691 bei fre ier Schal lausbrei-

tung (Vol lkugel).  

 

In dem Plangebiet sind Betr iebe und Anlagen zulässig, deren Beurtei lungs-

pegel (L r)  der Betr iebsgeräusche, berechnet nach TALärm das dem Be-

tr iebsgrundstück zugeordnete Immissionskontingent (L IK)  an den maßgebl i-

chen Immissionsorten nicht überschreitet ,  d. h.,  L r    L IK .  

 

Diese Forderung kann auch von Betr ieben und Anlagen erfül l t  werden, deren 

Schal lemission höher sind, als die nachfolgend festgesetzten Emissionskon-

t ingente (LE K ,  zulässige, immissionswirksame Schal labstrahlung pro  
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Quadratmeter Grundstücksf läche), deren Beurtei lungspegel (L r)  unter Be-

rücksicht igung von schallpegelmindernden Abschirmungen und Dämpfungen 

auf dem Betr iebsgrundstück, bzw. dem Schallausbreitungsweg das dem Be-

tr iebsgrundstück zugeordnete Immissionskontingent (L IK)  an den maßgebl i-

chen Immissionsorten nicht überschreitet ,  d. h.,  L r    L IK .  

 

Bei der Anordnung eines Hindernisses zwischen Emissions- und Immission-

sort ergeben sich Abschirmmaße nach DIN 9613-2, die die entfernungsbe-

dingten Pegelabnahmen erhöhen. In diesem Fall können die Abschirmmaße 

zu den gemäß Bebauungsplan festgesetzten Emissionskont ingenten hinzu-

addiert  werden.  

 

L IK :  Ausgehend von dem Emissionskontingent  (LE K)  berechnet sich das zu-

lässige Immissionskontingent L IK  an den maßgebl ichen Immissionsor-

ten entsprechend den Vorschrif ten (siehe auch Seite 18 dieser Immis-

sionsprognose) der „DIN 45691 Geräuschkontingentierung“ [13] .  

 
L r :  Beurtei lungspegel (L r)  der Betr iebsgeräusche der Anlage oder des Be-

tr iebes entsprechend den Vorschr if ten „Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TALärm)“ [4] . 

 

Die Einhaltung der Immissionskontingente entbindet nicht von der Pf l icht,  

weitergehende Lärmminderungsmaßnahmen entsprechend dem Stand der 

Technik und gemäß den Bestimmungen der TALärm auszuführen. 

 

Für schutzwürdige Nutzungen innerhalb der Flächen, für die ein LE K  festge-

setzt ist ,  gelten die Anforderungen der TALärm [4].  

 

Die ansiedlungswil l igen Bauherren müssen im Rahmen der Baugenehmi-

gung auf Ver langen der zuständigen Genehmigungsbehörde per Einzelnach-

weis die Übereinst immung mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes so-

wie die Einhaltung der Vorschr if ten sonst iger schalltechnischer Regelwerke 

belegen. 

 

Die Teilgebiete innerhalb des Plangebietes, für die ein Emissionskont ingent  

festgelegt wird, s ind dem folgenden Bi ld 5 zu entnehmen. Bei der Fest legung 

der Teilgebiete werden die innerhalb des Plangebietes bestehenden 
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Flurstücksgrenzen sowie eine mögl iche Nutzung berücksicht igt.  Mit  den in 

dem Bebauungsplan „4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache 

Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried festgesetzten Emis-

sionskont ingenten auf den Flächen nach §19, Absatz 3 BauNVO  

 

„Für die Ermitt lung der zulässigen Grundfläche ist  d ie Fläche des Baugrund-

stücks maßgebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan fest-

gesetzten Straßenbegrenzungsl in ie l iegt.  Ist  eine Straßenbegrenzungsl inie 

nicht festgesetzt,  so ist  die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die hin-

ter der tatsächlichen Straßengrenze l iegt oder die im Bebauungsplan als 

maßgebend für die Ermitt lung der zulässigen Grundf läche festgesetzt ist .“  

 

wird eine Schallausbreitungsrechnung nach DIN 45691 (Vol lkugel) durchge-

führt.  

 

 

Bi ld  5 :  Plangebiet  „4 .  Änderung  Gewerbe-  und Sondergebiet  Schaf lache Süd" ,  Emiss i -

onskont ingente  
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In der Tabelle 3 sind die einzelnen Tei lgebiete und die Emissionskontin-

gente im Tag- und im Nachtzeitraum dargestel lt .  Die Schal lausbreitungs-

rechnung zur Festsetzung der Emissionskontingente wird nach DIN 45691 

nur mit  Berücksicht igung des hor izontalen Abstandes zwischen Emissions-

ort und Immissionsort durchgeführt,  siehe Formeln auf Seite 18 dieser Im-

missionsprognose.  

 

Tabelle 3 :  Darstellung der festgesetzten Emissionskontingente der ein-

zelnen Tei lgebiete innerhalb des Plangebietes  

 
Fläche

Lw'' Lw Lw'' Lw
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m²)

TF 1 !0202! 61 97 44 80 3951,48
TF 2 !0202! 62 101,9 47 86,9 9824,02

Zeitraum Tag Zeitraum Nacht
Bezeichnung ID

 

 

Der Tabel le 3 ist  zu entnehmen, dass die Tei lf lächen TF 1 und TF 2 des 

Plangebietes „4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache Süd" im 

Tagzeitraum gut als Gewerbegebiet nutzbar sind. Geht man von der DIN 

18005, Schal lschutz im Städtebau, aus, dann geht von einem durchschnit t-

l ichen Gewerbegebiet ein f lächenbezogener Schal l le istungspegel von FSP 

= 60 dB aus. Gewerbliche Akt ivitäten im Freien sind im Nachtzeitraum in der 

Regel nur eingeschränkt zu real isieren.  

 

Die nach DIN 45691 berechneten Immissionskontingente an den gewählten 

Immissionsorten in der Nachbarschaft sind in der Tabel le 4 dargestel lt  und 

werden mit den Planwerten, siehe Nummer 3.3.4 dieser Immissionsprognose 

vergl ichen.  

 
Wie der Tabelle 4 entnommen werden kann, wird der unter Berücksicht igung 

der gewerbl ichen Vorbelastung berechnete Planwert im Tag- und Nachtzeit-

raum an al len Immissionsorten nicht unzulässig überschrit ten. Der maßgeb-

l iche Immissionsort ist  der Immissionsort Kieferweg 1 westl ich des Plange-

biets.  
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Tabelle 4 :  Darstellung der berechneten Immissionskontingente  an den 

gewählten Immissionsorten, Bild 5, infolge der festgesetzten 

Emissionskontingente innerhalb des Plangebietes und Ver-

gleich mit den geltenden Planwerten .   

 
ID

Tag Nacht Tag Nacht Gebiet Lärmart Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

Kehler 109 !020200! 51,1 35,3 64,4 49,4 GE Gewerbe -13,3 -14,1
Schaflacher 4 !020200! 60,1 45,1 65,0 50,0 GE Gewerbe -4,9 -4,9
Schaflacher 1 !020200! 59,7 44,6 65,0 50,0 GE Gewerbe -5,3 -5,4
Kiefer 2 !020201! 55,1 39,0 60,0 45,0 MI Gewerbe -4,9 -6,0
Kehler 111 !020201! 54,8 39,6 59,8 44,8 MI Gewerbe -5,0 -5,2
Kehler F1 !020201! 51,8 36,6 57,8 42,8 MI Gewerbe -6,0 -6,2
Kehler F2 !020201! 48,1 32,8 57,8 42,8 MI Gewerbe -9,7 -10,0
Lärchen 1 !020202! 51,2 35,4 54,8 39,8 WA Gewerbe -3,6 -4,4
Lärchen 2 !020202! 54,2 38,1 54,7 39,7 WA Gewerbe -0,5 -1,6
Kiefer 1 !020202! 55,0 38,9 55,0 40,0 WA Gewerbe 0,0 -1,1

Nutzungsart Differenz
Bezeichnung

Pegel LIK Planwert

 

 

Die aufgrund der Vorbelastung berechneten Planwerte LP l  werden von den 

obigen Immissionskontingenten L I k ,  berechnet aus den festgesetzten Emis-

sionskont ingenten LE k  innerhalb des Plangebietes „4. Änderung Gewerbe- 

und Sondergebiet Schaflache Süd", Gemarkung Altenheim, Gemeinde 77743 

Neur ied zum Tei l deutl ich unterschrit ten. Es werden daher in Abhängigkeit  

eines Sektors und der Gebietseinstufung innerhalb dieses Sektors Zusatz-

kontingente angegeben. Die Lage der Sektoren kann dem folgenden Bi ld 6 

entnommen werden. Die Nordr ichtung entspricht 0°, der Vol lkreis 360°. Der 

Ursprung der Sektoren l iegt nach UTM- Koordinaten bei 

 

Rechtwert (x):  32412593 

Hochwert (y):   5368149. 
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Bi ld  6 :  Plangebiet  „Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache Süd" ,  Lage der  Sek-

toren für  d ie  Zusatzbelastung 
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Dieses Zusatzkontingente müssten dann ebenfal ls im Bebauungsplan fest-

gesetzt werden, wenn man die gewerbl iche Nutzung des Plangebietes „4. 

Änderung Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache Süd", Gemarkung Alten-

heim, Gemeinde 77743 Neuried opt imieren möchte.  

 

Tabelle 5 :  Darstellung der berechneten Zusatzkontingente  innerhalb 

der dargestel lten Sektoren, Bild 6.  

 

Tag Nacht
Anfang Ende [dB] [dB]

Sektor A 336 55 gesamter Sektor 3 3
Sektor B 55 262 gesamter Sektor 4 4
Sektor C 262 291 gesamter Sektor 8 8
Sektor D 291 316 gesamter Sektor 4 4
Sektor E 316 336 gesamter Sektor 0 0

Bezeichnung
Winkel in °  

0°, 360° = Nordrichtung Geltungsbereich
Zusatzkontingent

 

 

 

5 Verkehrslärmeinwirkung auf das Plangebiet 

 

Die Berechnungen zur Einwirkung des Verkehrslärms auf das Plangebiet  

werden im Rahmen der Neuaufstel lung des Bebauungsplanes „4. Änderung 

Gewerbe- und Sondergebiet Schaf lache Süd", Gemarkung Altenheim, Ge-

meinde 77743 Neur ied nicht erneut durchgeführt.  

 

Im Rahmen der Aufstel lung des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Sonder-

gebiet Schaflache Süd“ wurden in dem Schal lgutachten Nr. 3800/863 des 

Ingenieurbüros für Schall-  und Wärmeschutz Wolfgang Rink vom 30. August  

2005 die Lärmpegelbereiche berechnet und in den Anlagen 9ff  dargestel lt .  

Die Anlagen sind dieser Immissionsprognose als Anlage 1.8ff  in Kopie bei-

gelegt.  Aufgrund der Gebietsfestsetzung und der beabsicht igten Nutzung 

der Räume ist nicht  davon auszugehen, dass zusätzliche passive Schal l-

schutzmaßnahmen erforderl ich s ind, da die heute verwendeten massiven 

Bautei le und Fenster ,  die die Anforderungen an den Wärmeschutzerfül len in 

diesem Plangebiet auch die Anforderungen an den Schallschutz erfül len.  

 

Die Lärmpegelbereich sollten dennoch als Festsetzung in den Bebauungs-

plan übernommen werden.  
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6 Zusammenfassung 

 

Die Gemeinde Neuried plant in der Gemarkung Altenheim die Aufstel lung 

des Bebauungsplanes „4. Änderung Gewerbe- und Sondergebiet Schaflache 

Süd". Um die bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der 

Nachbarschaft des Plangebietes vor schädl ichen Geräuscheinwirkungen zu 

schützen, soll die Festsetzungen von Geräuschkontingenten nach DIN 

45691 erfolgen.  

 

In der auszuarbeitenden schal ltechnischen Immissionsprognose sind für das 

Plangebiet Emissionskontingente (LE K)  nach DIN 45691 zu def in ieren. Die 

LE K  innerhalb des Plangebietes sind so festzusetzen, dass in der Nachbar-

schaft  an den nächstgelegenen Gebäuden mit schutzbedürft igen Räumen 

nach DIN 4109-1, 2018 Nummer 3.1.6 die dort geltenden Immissionsr icht-

werte der TALärm nicht überschr it ten werden. Zu beachten sind die beste-

henden gewerblich genutzten Flächen im Bebauungsplan „Obere Schaf la-

che“ und der Automarkt Neuried nördlich der Kehler Straße sowie die weiter 

als Gewerbef läche bestehenden Bereiche des „Gewerbe- und Sondergebie-

tes Schaf lache Süd“ der Gemarkung Altenheim als auch das in Aufstellung 

bef indl iche Plangebiet „Gewerbegebiet Schaflache Süd - Erweiterung", Ge-

markung Altenheim, Gemeinde 77743 Neuried. Die aus schal ltechnischer 

Sicht immissionsrelevante Vorbelastung der bestehenden Gewebeflächen 

im Umfeld des Plangebietes wird bei der Fest legung der Emissionskont in-

gente innerhalb des Plangebietes berücksicht igt.  

 

Die Festsetzung von Emissionskont ingenten innerhalb des Plangebietes 

wird gewählt ,  da die zukünft ige Nutzung des Plangebietes aus schal ltechni-

scher Sicht,  d. h.,  mit  den sich aus der Bebauung ergebenden Abschirmun-

gen und Reflexionen, z. Zt. nicht bekannt ist  bzw. eine von der Nutzung des 

Gewerbegebietes unabhängige Aussage zur Gewerbelärmeinwirkung auf die 

Nachbarschaft getroffen werden soll,  d ie auch in Zukunft Bestand haben 

sol l.  Um der Entwicklung des Plangebietes jetzt und in Zukunft  entsprechen-

den Spielraum zu geben, werden nachfolgend al lgemeine Festsetzungen ge-

troffen. Die bestehende Bebauung mit schutzbedürft igen Räumen in der 

Nachbarschaft (west l ich des Ahornwegs und südlich der Kehler  Straße) wird 

mit der Festsetzung von Emissionskontingenten innerhalb des Plangebietes 

„Gewerbe und Sondergebiet Schaflache Süd", Gemarkung Altenheim,  
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Gemeinde 77743 Neuried vor unzulässigen Geräuschimmissionen ge-

schützt.  Des Weiteren ist  e ine aus schal ltechnischer, immissionsschutz-

recht l icher Sicht geordnete Entwicklung des Plangebietes s ichergestel lt .  

 

Die bei der Immissionsprognose berücksicht igten Emissionskont ingente 

können dem Bi ld 5 auf Seite 20 dieser Immissionsprognose und der Tabel le 

3 auf Seite 21 dieser Immissionsprognose entnommen werden. 

 

Die Unterschreitung der Planwerte durch die obige Festsetzung der Emissi-

onskontingente kann der Tabel le 4 auf Seite 22 dieser Immissionsprognose 

entnommen werden. 

 

Die Lage der Sektoren der Zusatzkont ingente können dem Bild 6 auf Seite 

23 dieser Immissionsprognose und der Tabelle 5 auf Seite 24 dieser Immis-

sionsprognose entnommen werden. 

 

Zur eindeutigen Festsetzung der Emissionskont ingente ist  deren Lage und 

Wert igkeit  anzugeben. Weiterhin ist  d ie Lage der Sektoren und die Höhe der 

Zusatzkontingente in diesen Sektoren anzugeben. Dr it tens ist  die Berech-

nungsweise der Immissionskont ingente, hier Formeln auf Seite 18 des Be-

r ichtes, anzugeben. 

 

 

 

Kal lstadt,  02. August  2023 

 

 

 

Ingenieurbüro für Bauphysik 

Dipl.- Ing. Ch. Malo 

 

Diese Immissionsprognose besteht aus 27 Seiten 

und 1 Anlage 


